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a) Das Bebauungsplan-Gebiet darf nur innerhalb der Haus 
baulinien überbaut werden. Hausbaulinien haben die 
Rechtswirkung von Baulinien, Mit Ausnahme des 
Heizungsgrundstückes Nr. 3738 werden alle Grundstück 
parzellen Nr. 3727 - 3737 mit Einfamilien-Wohnhäusern, 
Typ Atrium, überbaut. Die auf diesen drundstücken zu 
erstellenden Gebäude, Heizungsparzelle Nr. 3738 ein 
geschlossen9 dürfen nur eingeschossig errichtet werden. 

b) Die Dächer der zu erstellenden Gebäude dürfen nicht 
begehbar gemacht und Dachterrassen dürfen nicht ein 
gerichtet werden. Allfällige Kaminzüge dürfen im 
Maximum 70 cm über OK Dachbalken geführt werden, mit 
Ausnahme des Fernheizungskamins auf der Parzelle Nr. 3738. 

c) Die Grundeigentümer sind verpflichtet, auf den 
Strassenfronten der Atriu.m.bäuser das in1 Baubeschrieb 
vorgesehene Sichtmauerwerk und den Sichtbeton (in 
einheitlicher Farbgebung), soweit in den bestehenden 
Plänen vorgesehen, auszuführen und diese alsdann zu 
belassen, um den einheitlichen Charakter der Ueber 
bauung zu wahren. 

d) Die Parzellen längs des Rosenweges, GB Nr. 3732, 
3733, 3734, 3735,3736, 3737 und längs der St. Josefs 
gasse, GB Nr. 3732 und 3731 dürfen gegen diese 
Strassen hin nicht eingefriedigt werden. Anderseits 
sind die Eigentümer der Parzellen GB Nr. 3727, 3728, 
3729, 3730, 3731 verpflichtet, die Einfriedigung 
längs der Schützenmattstrasse für alle Häuser ein 
heitlich nach Bebauungsplan zu gestalten und zu be- 
l~s~. . 

e) Die Errichtung von vorbauten und Veloständern ist 
verboten. Die Grundstückeigentümer sind verpflichtet, 
die Eingänge und Zufahrten in den Vorgärten längs der 
Strassen einheitlich zu gestalten. Es sind nur Zier 
gartenanlagen gestattet, 

f) Auf den Parzellen sind Antennen für Radio, Fernsehen 
und dergl. nicht gestattet. Es wird für alle Grund 
stücke eine Gemeinschaftsantenne eingerichtet. 

g) Bäume mit Schattenwurf in der Zeit von 0900 - 1800 
Uhr in die Innenhöfe der Nachbargrundstücke sind ver 
boten. 
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h) ]ie Eigentümer der Parzellen Nr. 3727 - 3738 gestatten 
sich gegenseitig die ]urchleitung von Kanalisations~ 
anlagen und Trinkvvasserleitungen mit dem Recht des 
Anschlusses jedes Parzelleneigentümers an die Leitungen. 

i) Soweit nach dem Plan die Hausbaulinien an oder auf 
die gemeinsame NachbaTgrenze zweier Nachbarn zu stehen 
kommen~ wird dazu das Grenzbaurecht erteilt. Insoweit 
Hausri1auern an oder auf die Nachbargrenze erstellt 
werden9 dürfen in diesen Mauern keine Oeffnungen 
(Fenster, Türen usw,) angebracht werden. 
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